
Vermögensanlagen-Informationsblatt nach §§ 2a, 13 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)  

 

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbun-
den und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 
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1. Art und Bezeichnung der Vermögensanlage:  
  
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt, im Folgen-
den „Nachrangdarlehen“ genannt; Bezeichnung der Vermö-
gensanlage: „BEH_Nachrangdarlehen_6%_2028“  

 
2. Identität von Anbieterin und Emittentin der 

Vermögensanlage einschließlich ihrer Ge-
schäftstätigkeit:  

  
Blue Energy HKW GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 31, 89250 Sen-
den eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mem-
mingen unter HRA 13347 (Darlehensnehmerin/Emittentin und 
Anbieterin der Vermögensanlage). Geschäftstätigkeit ist der 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien.  
 
  
Identität der Internet-Dienstleistungsplattformen 
  
Öko Zinsen GmbH, Schützenstr. 29, 89231 Neu-Ulm, www.öko-
zinsen.de, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Memmingen unter HRB 18234 (Internet-Dienstleistungsplatt-
form). 
 
Moneywell GmbH, Seumestraße 11a, 90478 Nürnberg, www. 
moneywell.de, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter HRB 34469 (Internet-Dienstleistungs-
plattform). 
 

 
3. Anlagestrategie, Anlagepolitik, Anlageobjekt 
  
Anlagestrategie der Emittentin ist die Errichtung und der Be-
trieb eines Biomasseheizkraftwerks, um daraus einen Über-
schuss zu erzielen. Im Rahmen ihrer Anlagepolitik wird die 
Emittentin sämtliche Maßnahmen treffen, die der Umsetzung 
der Anlagestrategie dienen, insbesondere qualifizierte Nach-
rangdarlehen von Anlegern aufnehmen, um das Biomasseheiz-
kraftwerk zu errichten und anschließend zu betreiben. Hierzu 
hat die Emittentin Nachrangdarlehen im Betrag von EUR 
397.800 eingeworben. Parallel zu dem hier angebotenen nach-
rangigen Annuitätendarlehen bietet die Emittentin ein endfäl-
liges Nachrangdarlehen an. Der Gesamtbetrag beider Vermö-
gensanlagen beträgt zusammen maximal EUR 6.000.000. Sollte 
das Funding-Limit der insgesamt angebotenen Vermögensan-
lagen von insgesamt EUR 6.000.000 nicht erreicht werden, 
plant die Emittentin zusätzlich zu den platzierten Nachrangdar-
lehen weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Eine Änderung der 
Anlagestrategie und Anlagepolitik ist nicht vorgesehen.  
 
Anlageobjekt 
 
Anlageobjekt der Emittentin ist ein Biomasseheizkraftwerk in 
Senden. Die Emittentin hat bereits einen Generalunternehmer-
vertrag über die Errichtung des Biomasseheizkraftwerks abge-
schlossen, weitere Anlagekomponenten befinden sich bereits 
im Eigentum der Emittentin. Das erforderliche Grundstück ist 
mit einem langfristigen Pachtvertrag gesichert. Nach der Er-
richtung des Biomasseheizkraftwerks und der Inbetriebnahme 
wird Biomasse thermisch verwertet und daraus Strom und 
Wärme gewonnen. Der Strom wird nach dem Erneuerbaren 
Energien Gesetz in das öffentliche Netz und die Wärme wird in 
das Fernwärmenetz der SWU Energie GmbH (Stadtwerke 
Ulm/Neu-Ulm) eingespeist. Beide Einspeiseverträge sind bereits 
abgeschlossen und haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2032 

4. Laufzeit und Kündigungsfrist der Vermö-
gensanlage  

  
Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt für jeden Anleger 
individuell mit dem Vertragsschluss (Zeichnungserklärung des 
jeweiligen Anlegers) und endet für alle Anleger einheitlich am 
31.12.2028. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist für die 
Anleger ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der Emittentin 
steht ein ordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von drei 
Monaten zum Quartalsende zu.  
 
Konditionen der Zinszahlung und Rückzahlung  
 
Anleger haben einen Anspruch auf eine Verzinsung über die 
Laufzeit des Nachrangdarlehens. Der jeweils ausstehende 
Nachrangdarlehensbetrag verzinst sich ab dem Tag, an dem der 
Anleger den Nachrangdarlehensbetrag eingezahlt hat, bis zum 
vertraglich vereinbarten Rückzahlungstag oder bis zum Tag der 
Wirksamkeit einer Kündigung.  
 
Die Verzinsung beträgt 6,0 % p.a. auf den jeweils valutierenden 
Darlehensbetrag, beginnend ab dem Tag der Einzahlung. Die 
Berechnung der Zinsen erfolgt gemäß der Zinsmethode 
act/365. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt jeweils zum Ende 
des Kalendervierteljahres, erstmals zum Ende des Quartals, in 
dem die Einzahlung erfolgte. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die 
Rückzahlung (Zins und Tilgung) in gleichbleibenden vierteljähr-
lichen Raten (Annuitäten) in Höhe von 3,958% des Darlehens-
betrages, zahlbar jeweils zum Ende des Quartals bis zur voll-
ständigen Tilgung am 31.12.2028. Erfolgt die Einzahlung des 
Darlehens nach dem 31.12.2020, so ergibt sich die Höhe der 
vierteljährlichen Annuität aus der verbleibenden Anzahl vier-
teljährlicher Tilgungszeitpunkte und einer Verzinsung von 6% 
p.a.  Der vorstehende Kapitaldienst (Zins und Tilgung) soll aus 
den Einnahmen der Einspeiseverträge des Biomasseheizkraft-
werks finanziert werden. 

 
Der Emittentin steht ein ordentliches Kündigungsrecht mit ei-
ner Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende zu. 
Am Tag der Wirksamkeit der Kündigung ist die Rückzahlung des 
jeweils ausstehenden Darlehensbetrags fällig. Bis zum Tag der 
Rückzahlung haben die Anleger einen Anspruch auf die Verzin-
sung.  

 
5. Risiken  

  
Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Finanzierung 
eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Be-
tracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbe-
ziehen. Nachfolgend werden die wesentlichen Risiken der Ver-
mögensanlage sowie das Maximalrisiko erläutert. 
  
Maximalrisiko  
Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Nachrangdarlehens-
betrags und der Zinsansprüche. Individuell können dem Anleger 
zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Dies kann z. B. der 
Fall sein, wenn der Anleger den Erwerb der Vermögensanlage 
durch ein Darlehen fremdfinanziert oder wenn er trotz des be-
stehenden Verlustrisikos Zins- und Rückzahlungen aus der Ver-
mögensanlage fest zur Deckung anderer Verpflichtungen einge-
plant hat. Solche zusätzlichen Vermögensnachteile können im 
schlechtesten Fall bis zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
Die Vermögensanlage ist nur als Beimischung in ein Anlageport-
folio geeignet. 
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Geschäftsrisiko der Emittentin 
Es handelt sich um eine unternehmerische Finanzierung. Es be-
steht das Risiko, dass der Emittentin in Zukunft nicht die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen 
zu erfüllen und die Vermögensanlage zurückzuzahlen. 
 
Weder der wirtschaftliche Erfolg der zukünftigen Geschäftstä-
tigkeit der Emittentin noch der Erfolg der mit dem Anlagepro-
dukt BEH_Nachrangdarlehen_6%_2028 verfolgten Anlagestra-
tegie können mit Sicherheit vorhergesehen werden. Die Emit-
tentin kann Höhe und Zeitpunkt von Einnahmen nicht garantie-
ren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrö-
ßen ab, insbesondere von der Genehmigung und der planmä-
ßigen Inbetriebnahme des Biomasseheizkraftwerks, der lau-
fenden Beschaffung der Brennstoffe zu den geplanten Preisen 
und der geplanten Qualität, der Höhe der Einspeisevergütun-
gen und einer störungsfreien Anlagetechnik sowie der Zah-
lungs- und Leistungsfähigkeit von Kunden und Vertragspart-
nern der Emittentin. Verschiedene Faktoren wie insbesondere 
politische Veränderungen, Zins- und Inflationsentwicklungen 
sowie Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rah-
menbedingungen können außerdem nachteilige Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Situation der Emittentin haben. Vorran-
giges Fremdkapital hätte die Emittentin unabhängig von ihrer 
Einnahmesituation zu bedienen. 
 
Ausfallrisiko der Emittentin 
Die Emittentin kann zahlungsunfähig werden oder in insolvenz-
rechtliche Überschuldung geraten. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn die Emittentin geringere Einnahmen und/oder 
höhere Ausgaben als erwartet zu verzeichnen hat. Die Insol-
venz der Emittentin kann zum Verlust des Investments des An-
legers führen. Die Emittentin gehört keinem Einlagensiche-
rungssystem an. 
 
Nachrangrisiko 
Bei dem Nachrangdarlehen handelt es sich um ein Darlehen mit 
einem sogenannten qualifizierten Rangrücktritt. Sämtliche An-
sprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen – insbeson-
dere die Ansprüche auf Rückzahlung des Nachrangdarlehens-
betrags und auf Zahlung der Zinsen – („Forderungen“) können 
gegenüber der Emittentin nicht geltend gemacht werden, 
wenn dies für die Emittentin einen Insolvenzgrund herbeifüh-
ren würde (Zahlungsvorbehalt). Die Forderungen des Anlegers 
treten außerdem im Falle eines Liquidationsverfahrens und im 
Falle der Insolvenz der Emittentin im Rang gegenüber sämtli-
chen gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller nicht 
nachrangigen Gläubiger der Emittentin zurück. Der Anleger 
wird daher mit seinen Forderungen erst nach vollständiger und 
endgültiger Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der 
Emittentin (mit Ausnahme anderer Rangrücktrittsgläubiger) 
berücksichtigt. Bei qualifizierten Nachrangdarlehen trägt der 
Anleger ein unternehmerisches Risiko, das höher ist als das Ri-
siko eines regulären Fremdkapitalgebers. 
 
Fremdfinanzierung 
Aus einer etwaigen persönlichen Fremdfinanzierung des Anla-
gebetrags können dem Anleger zusätzliche Vermögensnach-
teile entstehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn 
der Anleger das Kapital, das er als Nachrangdarlehen investie-
ren möchte, über einen privaten Kredit bei einer Bank auf-
nimmt. Das maximale Risiko des Anlegers besteht somit in ei-
ner Privatinsolvenz. Dies kann der Fall sein, wenn bei geringen 
oder keinen Rückflüssen aus der Vermögensanlage der Anleger 
finanziell nicht in der Lage ist, die Zins- und Tilgungsbelastung 
aus seiner Fremdfinanzierung zu bedienen. 
 
 
Verfügbarkeit  
Eine Veräußerung der Forderung aus dem Nachrangdarlehen 
durch den Anleger während der Laufzeit der Vermögensanlage 
ist zwar grundsätzlich möglich. Die Möglichkeit zum Verkauf ist 

jedoch aufgrund der geringen Marktgröße und Handelstätig-
keit nicht sichergestellt. Das investierte Kapital kann daher bis 
zum Ablauf der Vertragslaufzeit gebunden sein.  
 

6. Emissionsvolumen, Art und Anzahl der An-
teile  

  
Das Emissionsvolumen dieser Vermögensanlage sowie des paral-
lel angebotenen endfälligen Nachrangdarlehens beträgt zusam-
men maximal EUR 6.000.000.  
 
Bei der Vermögensanlage handelt es sich um Nachrangdarlehen 
mit qualifiziertem Rangrücktritt.  
  
Der Nachrangdarlehensbetrag muss mindestens EUR 1.000 be-
tragen und durch 100 teilbar sein. Das heißt, es können maximal 
6.000 separate Darlehensverträge geschlossen werden.  

 
7. Verschuldungsgrad 

  
Der Verschuldungsgrad der Emittentin auf Grundlage des letz-
ten aufgestellten Jahresabschlusses (31.12.2019) beträgt 
0,005%.  

 
8. Aussichten für die vertragsgemäße Zinszah-

lung und Rückzahlung unter verschiedenen 
Marktbedingungen 

  
Die Höhe und Zeitpunkte der vereinbarten Zins- und Rückzah-
lung der Vermögensanlage sind rechtlich unabhängig von 
wechselnden Marktbedingungen, solange nicht die Nachrang-
klausel eingreift. Es besteht aber das wirtschaftliche Risiko, 
dass der Emittentin in Zukunft nicht die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen, um die Zinsforderungen zu erfüllen und 
die Vermögensanlage zurückzuzahlen. Ob die Zins- und Rück-
zahlung der Vermögensanlage geleistet werden können, hängt 
ausschließlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin ab. 
Die für die Emittentin relevanten Märkten sind der Rohstoff-
markt für Biomasse als Brennstoff sowie der Strom- und Wär-
memarkt der Energieversorger mit den zu zahlenden Einspei-
severgütungen. Bei einer neutralen oder positiven Marktent-
wicklung, die die prognosegemäße Umsetzung der Anlagestra-
tegie zu den angenommenen oder besseren  Marktbedingun-
gen im Wesentlichen in Bezug auf die Einspeisevergütungen, 
der Einkaufspreise für Biomasse und der Auslastung und Be-
triebsfähigkeit des Biomasseheizkraftwerks voraussetzt, erhält 
der Anleger die ihm vertragsgemäß zustehenden Zinsen sowie 
die Rückzahlung des Nachrangdarlehensbetrages. Bei einer ne-
gativen Marktentwicklung z. B. durch höhere Brennstoffpreise, 
geringere Betriebszeiten, steigende Betriebskosten, sinkende 
Einspeisevergütungen und geringerer Energieproduktion ist es 
möglich, dass der Anleger einen Teil oder die gesamten ihm zu-
stehenden Zinsen und den Nachrangdarlehensbetrag nicht er-
hält. Die Ausübung des ordentlichen Kündigungsrechts der 
Emittentin ist nicht von Marktbedingungen abhängig.  

 
9. Kosten und Provisionen 
 
Für den Anleger selbst fallen neben den Erwerbskosten (Betrag 
des Nachrangdarlehens) keine Kosten oder Provisionen an. Ein-
zelfallbedingt können dem Anleger über den Betrag des Nach-
rangdarlehens hinaus weitere Kosten im Zusammenhang mit 
dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermö-
gensanlage entstehen, wie z. B. Überweisungskosten, Verwal-
tungskosten bei Kündigung, Veräußerung, Schenkung oder Erb-
schaft.  
   
Die Emittentin zahlt an den Plattformbetreibern eine Vergü-
tung für die Vermittlung der Nachrangdarlehen in Höhe von 
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insgesamt 6 % der Summe der Nachrangdarlehen und eine Ver-
gütung für das Marketing der Nachrangdarlehen in Höhe von 
insgesamt 4 % der Summe der Nachrangdarlehen. Daneben er-
halten die Plattformbetreiber von der Emittentin während der 
Laufzeit des Nachrangdarlehens als Gegenleistung für die von 
ihnen erbrachten Verfahrens-Dienstleistungen jährlich einen 
Betrag in Höhe von 1,0 % der Summe der von ihnen jeweils ver-
mittelten Nachrangdarlehen. 

 
10. Nichtvorliegen von maßgeblichen Interes-

senverflechtungen 

  
Zwischen der Emittentin der Vermögensanlage und den Unter-
nehmen, die die Internet-Dienstleistungsplattformen betrei-
ben, besteht keine maßgebliche Interessenverflechtung im 
Sinne von § 2a Abs. 5 Vermögensanlagengesetz.  

 
11. Anlegergruppe 
 
Die Vermögensanlage richtet sich an Privatkunden gemäß § 67 
Abs. 3 des Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), die das Ziel der 
Vermögensbildung verfolgen Der Anleger muss über einen 
langfristigen Anlagehorizont verfügen, da die Vermögensan-
lage für alle Anleger einheitlich am 31.12.2028 endet. Zudem 
muss der Anleger Verluste bis zu 100% des investierten Betrags 
(Totalverlust) tragen können und eine mögliche Gefährdung 
des Privatvermögens bis hin zur Privatinsolvenz bedenken.  Der 
Anleger sollte bereits über Kenntnisse und/oder Erfahrungen 
im Bereich von Vermögensanlagen verfügen. 

 
12. Angaben zur Besicherung der Rückzahlungs-

ansprüche von zur Immobilienfinanzierung 
veräußerten Vermögensanlagen 

 
Die Vermögensanlage wird nicht zur Immobilienfinanzierung 
veräußert. 

 
13. Angebotene, verkaufte oder vollständig ge-

tilgte Vermögensanlagen 
 
Die Emittentin hat in den letzten zwölf Monaten Vermögens-
anlagen im Gesamtbetrag von EUR 6.000.000 angeboten. Der 
Verkaufspreis der in den letzten zwölf Monaten von der Emit-
tentin verkauften Vermögensanlagen beträgt EUR 397.800. Im 
Zeitraum der letzten zwölf Monate wurden keine Vermögens-
anlagen vollständig getilgt. 

 
14. Hinweise 
  
Die inhaltliche Richtigkeit des Vermögensanlagen-Informati-
onsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
  
Für die Vermögensanlage wurde kein von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Verkaufsprospekt 
hinterlegt. Weitergehende Informationen erhält der Anleger 
unmittelbar von der Anbieterin oder der Emittentin der Vermö-
gensanlage.  
 
Der Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2019 wurde am 
19.02.2020 im Bundesanzeiger offengelegt und kann unter 
https://www.bundesanzeiger.de abgerufen werden.  
   
Ansprüche auf der Grundlage einer in diesem Vermögensanla-
gen-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann 
bestehen, wenn die Angabe irreführend oder unrichtig ist und 
wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentli-
chen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren 

nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen 
im Inland, erworben wird. 

 
15. Sonstige Informationen 
  
Die Nachrangdarlehensverträge werden in elektronischer Form 
geschlossen. Die Verträge werden in elektronischer Form von 
den Internet-Dienstleistungsplattformen www.öko-zinsen.de 
und www.moneywell.de vermittelt. Die Emittentin erstellt eine 
Projektbeschreibung, mit der sie den Anlegern das Finanzie-
rungsprojekt auf den Plattformen anbietet.  
 
Jedes Nachrangdarlehen steht unter der auflösenden Bedin-
gung, dass der Anleger den Nachrangdarlehensbetrag inner-
halb von zwei Wochen ab Vertragsschluss nicht auf das Treu-
handkonto einzahlt.  
  
Der Anleger erhält das VIB und etwaige Aktualisierungen hierzu 
kostenlos und ohne Zugriffsbeschränkung auf der Homepage 
der Internet-Dienstleistungsplattformen www.öko-zinsen.de 
oder www.moneywell.de als Download und kann dieses kos-
tenlos bei der Blue Energy HKW GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 
31, 89250 Senden anfordern. 
 
Nachschusspflicht, andere Leistungspflichten 
Andere Leistungspflichten als die der Gewährung eines Nach-
rangdarlehens übernehmen die Anleger nicht. Eine persönliche 
Haftung der Anleger ist ausgeschlossen. Eine Nachschusspflicht 
oder Verlustbeteiligung der Anleger besteht nicht. 
  
Finanzierung  
Die Emittentin finanziert sich aus dem Eigenkapital und aus 
dem von den Anlegern einzuwerbenden Fremdkapital. Die 
Emittentin hat eine Vermögensanlage mit gleichlautenden 
Konditionen angeboten und bietet parallel zu dieser Vermö-
gensanlage ein endfälliges Nachrangdarlehen als weitere Ver-
mögensanlage an.   
   
Es ist möglich, dass die Emittentin weiteres Eigen- oder Fremd-
kapital aufnimmt, wobei solches Fremdkapital gegenüber den 
Nachrangdarlehen der Anleger ggf. vorrangig zu bedienen 
wäre. 
  
Besteuerung  
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen, sofern er 
als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtig ist und sein Nachrangdarlehen im Privatvermögen 
hält. Die Einkünfte werden mit 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. 
5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer besteuert. 
Bei Kapitalgesellschaften, welche als Anleger in die Emittentin 
investieren, unterliegen die Gewinne aus den Nachrangdarle-
hen der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Die Steu-
erlast trägt der Anleger. 
  
Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persön-
lichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künf-
tig Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller 
steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Bera-
ter einschalten. 
 
Kenntnisnahme des Warnhinweises vor Vertragsabschluss 
Die Bestätigung der Kenntnisnahme des Warnhinweises nach 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 VermAnlG erfolgt vor Vertragsschluss in 
einer der Unterschriftleistung gleichwertigen Art und Weise 
durch eigenständige Texteingabe in einer Formularmaske auf 
www.öko-zinsen.de und www.moneywell.de (gem. § 15 Abs. 4 
VermAnlG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2 Vermögensanla-
gen-Informationsblatt-Bestätigungsverordnung), da für den 
Vertragsabschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel 
verwendet werden. 

http://www.moneywell.de/
http://www.moneywell.de/
http://www.moneywell.de/

